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Ambulante Unterstützung von Eltern mit geistiger Behinderung und ihren Kindern im 
Rahmen der Hilfen zur Erziehung („Unterstütze Elternschaft“)  
hier:  Abschluss einer Vereinbarung gem. § 77 SGB VIII mit der Lebenshilfe Bremen e.V. 

und Inkraftsetzung einer Fachlichen Weisung des Amtes für Soziale Dienste 
 
 

A. Problem 
Die Bundesvereinigung Lebenshilfe und das Bundesministerium für Familie und Senioren 
hat zusammen mit dem Fachbereich XII, Studiengang, Behindertenpädagogik der Universi-
tät Bremen zur Thematik „geistig behinderte Menschen mit Kindern – Lebenssituation und 
Lebensperspektiven von Eltern und Kindern“ von 1993 bis Mitte 1995 ein drittmittelfinanzier-
tes Forschungsprojekt durchgeführt. Dort wurde festgestellt, dass in ca. einem Viertel der 
untersuchten Fälle die Kinder von Eltern mit geistiger Behinderung bei beiden Elternteilen 
leben. In ca. 14 % der Fälle sind sie bei einem Elternteil aufgewachsen, bzw. wachsen der-
zeit dort auf. Adoptiert oder in Pflegefamilien aufgenommen wurden ca. 20 %. In der Her-
kunftsfamilie leben oder lebten 8 %, in einem Heim 9 %. Grundlage dieser Ergebnisse war 
die Befragung von 969 Elternteilen mit geistiger Behinderung und ihrer 1366 Kinder. 
 
In der Folge des Projekts wurde ein "Verein für begleitete Elternschaft. Elternhilfe e.V." ge-
gründet und im Juni 1998 konnte in Bremen in Zusammenarbeit mit der AWO Bremen die 
bundesweit erste Beratungsstelle eröffnet werden. Wegen eines dem Konzept zugrundelie-
genden geringen bis hin zu fehlendem Bedarfs wurde die Arbeit der Beratungsstelle nach 
ca. 1 ½ Jahren eingestellt.  
 
Aufgrund eines sich erneut abzeichnenden Bedarfs hat das Amt für Soziale Dienste ab dem 
Jahr 2004 unter Beachtung der Rechte behinderter Menschen auf gleichberechtigte Teilha-
be und damit auch auf Wahrnehmung von Elternschaft im Sinne der UN-
Behindertenrechtskonvention im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe unter Trägerschaft 
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der Lebenshilfe Bremen e.V. ein pädagogisches Begleit-, Förder- und Unterstützungspro-
gramm für geistig behinderte Eltern und ihre Kinder aufgebaut. 
 
Die Lebenshilfe Bremen e.V. hat in diesem Zusammenhang ein Konzept und ein entspre-
chendes Leistungsangebot entwickelt, mit dem Ziel dass geistig behinderte Eltern / Müt-
ter/Väter ihr Recht und die Pflicht zur Pflege, Versorgung und Erziehung der Kinder unter 
besonderer Berücksichtigung des Aspektes der Förderung und des Kinderschutzes länger-
fristig wahrnehmen können. Damit soll diese Leistung der Kompetenzerweiterung der Eltern 
in Fragen der Erziehung und damit dem Verbleib im häuslichen Umfeld dienen und gleich-
zeitig sicherstellen, dass eine adäquate Förderung der Interaktion zwischen Mut-
ter/Vater/Eltern und Kind unter Einbeziehung des Kindes im Familiensystem erfolgt. 
 
Im Laufe der Jahre hat sich der Bedarf für die Leistungserbringung kontinuierlich verstetigt, 
sodass aufgrund der regelmäßigen Inanspruchnahme der Leistung durch das Casema-
nagement des Fachdienstes Junge Menschen in den sechs Sozialzentren der Träger Le-
benshilfe Bremen e.V. mit der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen auf der 
Grundlage des § 77 SGB VIII eine Vereinbarungen über die Leistungserbringung, den Leis-
tungsumfang und die Höhe der Kosten der Inanspruchnahme abgeschlossen hat. 
 
Die Vereinbarung gilt ab dem 01. Januar 2012 und endet mit dem 31. Dezember 2015. Es 
handelt sich um eine modellhafte Erprobung der Leistung im Hinblick auf die Qualität und 
Wirkung. 
 
Zur verwaltungsinternen Umsetzung der Vereinbarung innerhalb des Amtes für Soziale 
Dienste und zur Entwicklung einer tragfähigen, zuverlässigen  Kooperationen mit dem Trä-
ger, ist in Kooperation mit dem Gesundheitsamt eine Fachliche Weisung „Ambulante Unter-
stützung von Eltern mit geistiger Behinderung und ihren Kindern im Rahmen der Hilfe zur 
Erziehung (Unterstützte Elternschaft)“ entwickelt worden. 
 
 
B. Lösung 
 
In der Fachliche Weisung sind zur Sicherstellung einer validen Hilfeplanung gem. § 36 SGB 
VIII und zur Steuerung der Maßnahme insbesondere 
• die Zielgruppe 
• Antragstellung und Ort der Leistungserbringung,  
• deren zeitlicher Verlauf sowie  
• Art, Umfang und Inhalte des Leistungsangebotes  
genau beschrieben werden. 
 
Zielgruppe der Leistung der „Unterstützten Elternschaft“ sind geistig behinderte Paare oder 
Einzelpersonen mit einem oder mehreren Kind(ern) sowie Paare bei denen mindestens ein 
Elternteil geistig behindert ist und / oder Schwangere ab dem 6. Schwangerschaftsmonat mit 
einer geistigen Behinderung die entweder allein oder bei ihren Eltern bzw. sonstigen Ange-
hörigen leben oder im Rahmen des ambulanten Betreuten Wohnens für Menschen mit geis-
tiger und mehrfacher Beeinträchtigung unterstützt werden und vorrangig ihren Anspruch auf 
Eingliederungshilfe geltend machen.  
 
Soweit eine geistige Beeinträchtigung bisher nicht diagnostiziert wurde, erfolgt eine Begut-
achtung durch den Sozialmedizinischen Dienst Erwachsene beim Gesundheitsamt Bremen. 
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Bei der „Unterstützten Elternschaft“ handelt es sich insoweit um ein ergänzendes Angebot 
zur Eingliederungshilfe bezogen auf die Sicherstellung der Versorgung und Förderung des 
Kindes, der Förderung der Eltern-Kind-.Beziehung sowie zur Sicherung des Kindeswohls im 
Rahmen der Hilfen zur Erziehung (§ 27 Abs.2 SGB VIII). 
 
Eltern der Zielgruppe erhalten hierüber – neben Maßnahmen der Eingliederungshilfe nach  
§ 54 SGB XII und allgemeinen Hilfen der Kindertagesbetreuung – bereits ab der Schwan-
gerschaft intensive aufsuchende Unterstützung zur Vorbereitung auf ihre Elternschaft und 
Wahrnehmung derselben sowie zur frühen familialen Entwicklungsförderung des Kindes.  
 
Die Schwangeren und Eltern erhalten gezielte Beratung und Begleitung auch durch die Fa-
milienhebammen des Gesundheitsamtes Bremen.  
 
Im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen und Familienhebammen konnte die Begleitung 
und Betreuungsdauer der Familienhebammen über das erste Lebensjahr hinaus bis zum 
vollendeten zweiten Lebensjahr des Kindes ausgedehnt werden. Damit kann eine längerfris-
tige Kontinuität in der sozialpädiatrischen Begleitung hergestellt werden. 
 
Mit dem abgestuften System der Fallgruppen 0 bis 2 (Fallpauschalen) wird dem individuellen 
Bedarf der Familien unter Berücksichtigung der altersspezifischen Anforderungen Rechnung 
getragen. 
 
 Im ersten Lebensjahr beläuft sich der Umfang der Leistung auf durchschnittlich 13 Kontakte 
pro Woche, ab dem vollendeten ersten Lebensjahr auf durchschnittlich 7 Kontakte pro Wo-
che, wobei ab diesem Alter von einer ergänzenden außerfamiliären Betreuung (Spiel-
kreis/Krippe/Kita) auszugehen ist. 
 
Bei unabweisbarem Bedarf kann das Casemanagement den Träger mit der Wahrnehmung 
einer Rufbereitschaft beauftragen. 
 
Mit Stand 10. August 2013 begleitet der Träger im Rahmen der „Unterstützten Elternschaft“ 
14 Familien. 1 Maßnahme konnte zum 31.07.2013 beendet werden. Zwei Maßnahmen be-
finden sich im Diagnostikverfahren. Drei weitere Neuanfragen liegen dem Träger vor. 
 
 
C. Alternativen 
 
Keine. 
Die ambulanten Leistungsangebote der Erziehungshilfe (Sozialpädagogische Familienhil-
fe/Erziehungsbeistandschaft u.a.) sind unter Berücksichtigung des Bedarfs der Familie nicht 
ausreichend und entsprechend nicht dem erforderlichen fachlichen Setting. 
 
Die Maßnahme ersetzt nicht die Ansprüche der Mütter/Väter auf Eingliederungshilfe  
gem. § 54 SGB XII oder die der Kinder auf der Grundlage des SGB VIII, SGB IX und 
SGBXII. 
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D. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen/Produktgruppenhaushalt 
 
Das mit der Lebenshilfe Bremen e.V. vereinbarte Gesamtentgelt im Monat beläuft sich für 
die Fallgruppe O (Schwangerschaft) auf € 492,14, für die Fallgruppe II (von Geburt bis zum 
vollendeten ersten Lebensjahr) auf € 3.088,73 und für die Fallgruppe I (ab dem vollendeten 
ersten Lebensjahr) auf € 1.329,20. Für durchschnittlich 15 zu betreuende Familien sind Mit-
tel im Haushalt 2013 Kapitel 3434 bis zur Höhe von T€ 474 eingestellt. 
 
 
E. Beteiligung/Abstimmung /Genderprüfung 
 
In der AG § 78 SGB VIII wurde das Leistungsangebot vorgestellt. 
 
Das Angebot der Träger steht beiden Geschlechtern gleichermaßen, insbesondere in der 
Funktion als Eltern, zur Verfügung. Bei der  Vertragsgestaltung sind die genderbezogenen 
Aspekte berücksichtigt worden. 
 
 
F. Beschlussvorschlag 
 
F 1 Der Jugendhilfeausschuss spricht sich für das von dem Träger mit der Senatorin für 

Soziales, Kinder, Jugend und Frauen entwickelte Konzept und Leistungsangebot 
„Ambulante Unterstützung von Eltern mit geistiger Behinderung und ihren Kindern im 
Rahmen der Hilfe zur Erziehung (Unterstützte Elternschaft)“ aus und stimmt der ab-
geschlossenen Vereinbarung und dem in diesem Zusammenhang vorliegenden Ent-
wurf einer Fachlichen Weisung zu.  
Der Jugendhilfeausschuss bittet die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und 
Frauen und den Leiter des Jugendamtes die Fachliche Weisung zeitnah in Kraft zu 
setzen. Er bittet die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen nach Ab-
schluss der Modellphase Ende 2015 um erneute Berichterstattung über die erzielten 
Wirkungen. 

 
F 2 Die städtische Deputation für Soziales, Kinder und Jugend spricht sich für das von 

dem Träger mit der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen entwickelte 
Konzept und Leistungsangebot „Ambulante Unterstützung von Eltern mit geistiger 
Behinderung und ihren Kindern im Rahmen der Hilfe zur Erziehung (Unterstützte El-
ternschaft)“ aus und stimmt der abgeschlossenen Vereinbarung und dem in diesem 
Zusammenhang vorliegenden Entwurf einer Fachlichen Weisung zu. 
Die städtische Deputation für Soziales, Kinder und Jugend bittet die Senatorin für 
Soziales, Kinder, Jugend und Frauen nach Abschluss der Modellphase Ende 2015 
um erneute Berichterstattung über die erzielten Wirkungen. 

 
 
 
Anlage: 
Entwurf Fachliche Weisung 
mit entsprechenden Anlagen 
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Stand: 13.08.2013 

Ambulante Unterstützung von Eltern mit geistiger Behinderung 
und ihren Kindern im Rahmen der Hilfen zur Erziehung  

(kurz: „Unterstützte Elternschaft“) 
 

Fachliche Weisung 00/2013 
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1. Vorbemerkung 
Der Verlauf von Elternschaften von Menschen mit geistiger Behinderung ist sowohl von per-
sönlichkeitsspezifischen Faktoren als auch stark von äußeren und familiären Rahmenbedin-
gungen abhängig. Die Qualität einer gelingenden Elternschaft von Menschen mit geistiger 
Behinderung kann insoweit nicht allein an den Fähigkeiten und Kompetenzen der Eltern ge-
messen werden, sondern hängt auch von der Bereitstellung sowie Qualität adäquater Unter-
stützungs- und Hilfeangebote ab. 

Die „Unterstützte Elternschaft“ ist ein ambulantes Angebot der Jugendhilfe, ausgerichtet an 
den Bedürfnissen und Erfordernissen geistig behinderter Eltern/Elternteile und dient als Hil-
festellung und/oder Anleitung sowie Begleitung zur Wahrnehmung des elterlichen Erzie-
hungsauftrags. Zielstellung ist die Förderung und Sicherstellung des Verbleibs des Kin-
des/der Kinder in der Familie (Kindeswohlsicherung). 

 
2. Rechtsgrundlage 
Bei der „Unterstützten Elternschaft“ handelt es sich um ein ergänzendes Angebot bezogen 
auf die Sicherstellung der Versorgung und Förderung des Kindes, der Förderung der Eltern-
Kind-Beziehung sowie zur Sicherung des Kindeswohls im Rahmen der Hilfen zur Erziehung 
gemäß § 27.2 SGB VIII (KJHG) bei geistig behinderten Müttern/Vätern/Elternteilen sowie 
geistig behinderten Schwangeren ab dem 6. Schwangerschaftsmonat. 

 

3. Abgrenzung zu anderen Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 
Die Maßnahme ersetzt nicht die Ansprüche der Mütter/Väter/Elternteile auf Eingliederungs-
hilfe gem. SGB XII oder die der Kinder auf Grundlage des SGB IX und SGB XII. Diese An-
sprüche sind vorrangig geltend zu machen. 

Das Leistungsangebot der „Unterstützten Elternschaft“ ist als ambulantes Angebot zur päda-
gogischen Erziehungsunterstützung mit dem Ziel des Verbleibs des Kindes im häuslichen 
Umfeld konzipiert. Leistungen der Pflege, der Versorgung und Unterkunft sind keine Leis-
tungsbestandteile. 
 
4. Leistungsträger 
Grundlage für die Leistungserbringung ist die mit der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend 
und Frauen abgeschlossene Vereinbarung gem. § 77 SGB VIII sowie ein entsprechendes, 
als Bestandteil der Vereinbarung beigefügtes und unter Einbeziehung des Gesundheitsam-
tes Bremen abgestimmtes Konzept zur Leistungserbringung1. 
 
5. Art, Inhalt und methodische Konzeption der Leistung 
Bei der „Unterstützten Elternschaft“ handelt sich um eine ambulante Leistung der Erzie-
hungshilfe, die auf der Grundlage des als Anlage 1 beigefügten Leistungsangebotstyps und 
der Konzeption des Trägers erbracht wird (Stand 21. Februar 2012). 
Die Unterstützung der Familien erfolgt durch regelmäßiges Aufsuchen in der eigenen Fami-
lie. Dabei ist sicherzustellen, dass die direkte Leistungszeit überwiegend (zu mind. 70%) zur 
Förderung der Interaktion zwischen Mutter/Vater/Eltern und Kind/Kindern unter Einbeziehung 
des Kindes/der Kinder im Familiensystem erfolgt. 

1 Derzeit einziger Träger des Leistungsangebotes  ist in der Stadtgemeinde Bremen die Lebenshilfe für Men-
schen mit geistiger Behinderung Bremen e.V., Waller Heerstraße 55, 28217 Bremen (s. Anlage 1) 
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Die Umsetzung der Leistung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Träger der Eingliede-
rungshilfe und dem öffentlichen Gesundheitsdienst. Der Einsatz der Familienhebammen des 
Gesundheitsamtes erfolgt vorerst im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen und Famili-
enhebammen in den Jahren 2013-2015 bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres. Der vom 
Fachdienst Soziales, Sozialdienst Erwachsene erstellte Gesamtplan ist unter Berücksichti-
gung der ergänzenden Leistung der Jugendhilfe und der Gesundheitshilfe in Hinblick auf 
mögliche Schnittstellen zu überprüfen bzw. nachzujustieren. 
 
6. Zielgruppe, Antragsstellung und Ort der Leistungserbringung 
Zielgruppe der Leistung der „Unterstützten Elternschaft“ sind geistig behinderte Paare oder 
Einzelpersonen mit einem oder mehreren Kind(-ern), Paare, bei denen mindestens ein El-
ternteil geistig behindert ist sowie Schwangere ab dem 6. Schwangerschaftsmonat mit einer 
geistigen Behinderung. 
 
Voraussetzung für die Leistungsgewährung ist eine nachweislich diagnostizierte geistige 
Behinderung der Eltern/eines Elternteils sowie eine leistungstypenbezogen positive Progno-
se zur Zielerreichung. 
 
Sollte zum Zeitpunkt der Beantragung der Leistung noch keine Begutachtung zur geistigen 
Behinderung vorliegen, leitet das Casemanagement die Feststellung einer solchen durch 
eine Anfrage beim Gesundheitsamt (Sozialmedizinischer Dienst Erwachsene) sowie ggf. 
einen Antrag auf Begutachtung ein und überprüft im Rahmen seiner Zuständigkeit die Ge-
eignetheit sowie die Notwendigkeit der Leistungsgewährung und die wirtschaftliche Vertret-
barkeit. Grundvoraussetzung ist, dass mit dieser Leistung das Kindeswohl gesichert werden 
kann. 
 
Die Leistungsgewährung der „Unterstützten Elternschaft“ erfolgt ergänzend zu Maßnahmen 
der Eingliederungshilfe im häuslichen Umfeld sowie bei kindbezogenen Belangen als Beglei-
tung/Unterstützung der Eltern (z.B. Elternabenden, Besuchen des Kinderarztes/der Kinder-
ärztin) auch außerhalb. Die Einsatzplanung ist mit dem Träger der Maßnahme der Eingliede-
rungshilfe sowie dem Gesundheitsamt abzustimmen.  
 
7. Zeitlicher Verlauf der Leistungserbringung/Inhalte des Leistungsangebotes  
7.1. Initiierung der Maßnahme 
Das Casemangement des Fachdienstes Junge Menschen im zuständigen Sozialzentrum 
erhebt nach Bekanntwerden des Falles gem. § 67a SGB X beim Betroffenen, ggf. auf Initiati-
ve der Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens, des Gynäkologen/der Gynäkologin, 
des/der gesetzlichen Betreuers/Betreuerin oder anderer Vertreter/-innen der sozialen oder 
medizinischen Fürsorge, die für die Leistungserbringung erforderlichen Sozialdaten und 
nimmt mit Einverständnis der Leistungsberechtigten Kontakt zu dem Träger der „Unterstütz-
ten Elternschaft“ auf. Sollten die Klienten oder zuvor genannte Personen und Institutionen 
sich direkt beim Träger melden, wendet dieser sich an das Casemanagement des Amtes für 
soziale Dienste. 
 
In einem ersten Gespräch werden Grundinformationen ausgetauscht über 
• Leistungsmöglichkeiten der „Unterstützten Elternschaft“ (Umfang, Örtlichkeit) 
• den methodischen Ansatz der „Unterstützten Elternschaft“ (Verbindung Jugend- und Ge-

sundheitshilfe und Eingliederungshilfe, handlungs- /praxisorientierter Ansatz, alltagsbe-
gleitende Hilfen für das Kind, Arbeitsmaterialien) 

• die aktuelle Lebenssituation der (werdenden) Mutter/des Paares 
• das soziale Netzwerk/die Herkunftsfamilie 
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• auffällige Bedarfe/Schwierigkeiten der Familie. 
• die zeitlichen und strukturellen Dimensionen des Betreuungsplanes sowie die Absprache 

über die Aufteilung der Betreuungsrhythmen mit den Familienhebammen des Gesund-
heitsamtes 

Der Erstkontakt findet nach Möglichkeit in der Wohnung der (werdenden) Eltern statt. 
 
7.2 Inhalt des Leistungsangebotes 
Das Leistungsangebot umfasst insbesondere: 
• Hilfen bzw. Sicherstellung oder punktuelle Übernahme von Pflege, Versorgung und Be-

treuung des Kindes (altersgemäße Ernährung des Kindes, Sicherstellung der Gesund-
heitsvorsorge des Kindes, regelmäßige Entwicklungsdiagnostik, Hygiene des Kindes) 

• Beratung zur altersgemäßen Förderung der sprachlichen, sensomotorischen, kognitiven 
und sozialen Fähigkeiten des Kindes und ggfs. Weitervermittlung an entsprechende the-
rapeutische Fachkräfte 

• Vermittlung der Fähigkeit zur Entwicklung einer Eltern-Kind-Beziehung 
• Angebot von Hilfen insbesondere von Beratung, Begleitung und Unterstützung zur Erzie-

hung des Kindes, um die Kompetenzen der Eltern zu stärken und auszubauen 
• Eine direkte und die Eltern einbeziehende Arbeit mit ihren Kindern, die darauf abzielt, die 

Eltern durch handlungsorientiertes Lernen zu befähigen, Verantwortung für ihre Kinder zu 
übernehmen und eine tragfähige Eltern-Kind-Beziehung aufzubauen 

• Maßnahmen zur Kindeswohlsicherung (Kinderschutz) 
• Soweit erforderlich, Sicherstellung des regelmäßigen Besuchs der Einrichtung (Krip-

pe/Kindertagesstätte/Schule/Hort) 
• Sicherstellung der jährlichen Entwicklungsdiagnostik bis zum vollendeten 4. Lebensjahr 

durch den öffentlichen Gesundheitsdienst. 
 
7.3  Beendigung der Maßnahme 

Die Unterstützung der Familien wird durch das zuständige Casemanagement des 
Amtes für Soziale Dienste beendet, wenn 

7.3.1 eine kindgerechte Entwicklung im familiären Kontext trotz Unterstützung nicht mehr 
sichergestellt werden kann und das Kindeswohl durch den weiteren Verbleib in der 
Familie gefährdet erscheint 

7.3.2 eine Trennung von Eltern und Kind vollzogen wird 

7.3.3 eine Unterstützung nicht mehr notwendig ist, weil die Familie sie nicht mehr benötigt 
(z.B. weil die Ablösung des Kindes vom Elternhaus oder eine Verselbstständigung 
der Eltern erfolgt ist) 

7.3.4 die Eltern eine (weitere) Zusammenarbeit ablehnen. In dieser Konstellation ist zu 
überprüfen, inwieweit familienrechtliche Maßnahmen zur Kindeswohlsicherung einzu-
leiten sind. 

Die Beendigung der Unterstützung ist ein prozesshafter Vorgang und findet in der Regel in 
Absprache zwischen Leistungserbringer, Familie und Amt für Soziale Dienste statt. 

 
8. Art, Umfang und Finanzierung der Leistung 
Die Hilfe wird in drei Fallgruppen gewährt: 
 
Ab dem 6. Schwangerschaftsmonat bis zur Geburt (Fallgruppe 0): 
Leistungsberechtigt sind alleinstehende schwangere Frauen oder Familien 

• bei denen eine geistige Behinderung vorliegt bzw. in welchen bei mindestens einem El-
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ternteil eine geistige Behinderung vorliegt und  

• die aufgrund dieser leistungsberechtigt im Sinne des SGB XII sind.  

Die „Unterstützte Elternschaft“ wird ab dem 6. Schwangerschaftsmonat bis zur Geburt des 
Kindes gewährt, soweit das Angebot der Familienhebammen oder die Inanspruchnahme der 
Geburtsvorbereitungskurse gem. SGB V nicht ausreichen.  

Der Umfang der Leistung beläuft sich auf durchschnittlich 2 Kontakte pro Woche – Leis-
tungszeit durchschnittlich 4 WoStd. 

Ausgenommen hiervon sind Familien, die bereits aufgrund eines Kindes Leistungen der Fall-
gruppe 1 oder 2 erhalten.  

 

Ab der Geburt bis zum vollendeten 1. Lebensjahr (Fallgruppe 2): 

Leistungsberechtigt sind  Familien   

• in denen bei mindestens einem Elternteil eine geistige Behinderung vorliegt  

• die aufgrund dieser leistungsberechtigt im Sinne des SGB XII sind und  

• deren Kind/Kinder noch nicht die Krippe oder das Kindertagesheim besuchen. 

Der Umfang der Leistung beläuft sich auf durchschnittlich 13 Kontakte pro Woche – Leis-
tungszeit durchschnittlich 25 WoStd. Hierbei ist zu gewährleisten, dass die Besuche mind. 2 
Mal am Tag in ausreichendem aber sicherungsadäquaten Abstand erfolgen, um die Versor-
gung des Kindes (z.B. ausreichende Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme) sicherzustellen. 

Zusätzlich ist bis zum vollendeten 2. Lebensjahr des Kindes die Betreuung der Familien 
durch die Familienhebammen des Gesundheitsamtes in den Betreuungsplan einzupflegen.  

 

Ab dem vollendeten 1. Lebensjahr (Fallgruppe 1) 
Leistungsberechtigt sind Familien,  

• in denen bei mindestens einem Elternteil eine geistige Behinderung vorliegt,  

• die aufgrund dieser  leistungsberechtigt im Sinne des SGB XII sind und  

• deren Kind/Kinder die Krippe, das Kindertagesheim, die Schule und/oder den Hort 
besuchen. 

Der Umfang der Leistung beläuft sich auf durchschnittlich 7 Kontakte pro Woche – Leis-
tungszeit durchschnittlich 10 WoStd.  
 
Rufbereitschaft 
Soweit vom Maßnahmeträger der Eingliederungshilfe nicht abgesichert, kann bei Bedarf in 
begründeten Einzelfällen zur Kindeswohlsicherung der Träger der Unterstützen Elternschaft 
durch das Casemanagement mit einer Rufbereitschaft beauftragt werden. 
 
Die Entgelte für die Fallgruppen und die Stundensätze für die Rufbereitschaft  werden von 
der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen festgesetzt. 
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9. Kooperation zwischen dem Fachdienst Junge Menschen und dem Sozial-

dienst Erwachsene 
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass für Leistungen der Eingliederungshilfe gem. SGB 
XII die Zuständigkeit im Fachdienst Soziales/Erwachsene liegt und dieser auch für das Ge-
samtplanverfahren zuständig ist, bezieht der Fachdienst Junge Menschen unmittelbar vor 
Einleitung einer Maßnahme im Rahmen der Hilfeplanung zur Abstimmung der Leistungsge-
währung den Fachdienst Soziales mit ein. 
 
10. Dokumentation 
Auf der Grundlage der Zielformulierung im durch das Casemanagement erstellten und mit 
der/dem/den Leistungsberechtigten abgestimmten Hilfeplan erfolgt durch den Träger klein-
schrittig und den Ressourcen der Eltern bzw. Elternteile entsprechend die familienbezogene 
Förderplanung. Die Arbeitsschritte werden dokumentiert, regelmäßig unter Einbezug des 
Casemanagement und der Familie überprüft und ausgewertet. Sie dienen der weiteren Un-
terstützungsplanung und erfolgen in Form von standardisierten Besuchsbögen, Protokollen 
sowie Berichten zur Entwicklungsprognose und Kindeswohleinschätzung. Alle Berichtsdo-
kumente einschließlich der Einsatzplanung werden dem Casemanagement zur Verfügung 
gestellt. 

 

11. Hinweise zum Datenschutz 
Es gelten die Datenschutzbestimmungen gem. §§ 61 - 65 SGB VIII. 
 
12. Umsetzung im Fachverfahren OK.JUG 
Bei der Umsetzung der Maßnahme „Unterstützte Elternschaft“ ins Fachverfahren OK.JUG 
wird darauf hingewiesen, dass zur Einleitung der Maßnahme während der Schwangerschaft 
in der  
Fallgruppe 0 (ab dem 6. Schwangerschaftsmonat bis zur Geburt)  
 die Schwangere als Klientin geführt wird. 

Hierbei wird die Leistung als „Rechnungssollstellung“ nachträglich nach Beendigung 
der Schwangerschaft abgerechnet. Zur Vorstellung in der Wochenkonferenz und als 
Stellungnahme an die Wirtschaftlichen Jugendhilfe wird der als Anlage 3 beigefügte 
Vordruck genutzt (ohne Hilfeplan). 

Fallgruppe 2 (ab der Geburt bis zur Vollendung des 1. Lebensjahres)  
 die Maßnahme auf das Kind als Klienten übertragen werden soll.  
Fallgruppe 1 (ab dem vollendeten 1. Lebensjahr)  
 die Maßnahme weiter bei dem Kind als Klienten geführt wird. 
 
Für die Fallgruppen 2 und 1 gelten die Bestimmungen der Fachlichen Weisung 01/11 („Ein-
satz des elektronischen Fachverfahrens OK.JUG in der Fallbearbeitung und Leistungsge-
währung nach dem SGB VIII, dem UVG und dem SGB XII“).  
Die entsprechenden Vorlagen zur Vorlage in der Wochenkonferenz und Dokumentation im 
Hilfeplan erfolgen über die Diagnostik. 
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13. Inkraftreten 
Die Fachliche Weisung tritt am___________________in Kraft. 
 
 
 
Leiter des Amtes für Soziale Dienste 
 
 
Bremen, den  
 
Anlagen 
1. Konzeption „Ambulante Unterstützung von Eltern mit geistiger Behinderung und ihren 

Kindern im Rahmen der Hilfen zur Erziehung - Unterstützte Elternschaft“ der Lebenshilfe 
Bremen e.V. 

2. Vereinbarung gem. § 77 SGB VIII mit Leistungsbeschreibung „Unterstütze Elternschaft“ 
mit der Lebenshilfe Bremen e. V. 

3. OK.JUG Vordruck, § 27.2 Stellungnahme an WIJU „Unterstützte Elternschaft“ 
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Anlage 3 
 
Amt für Soziale Dienste 
Sozialzentrum  
Sozialdienst Junge Menschen 

 Freie 
Hansestadt 
Bremen 

Amt für Soziale Dienste –  

Adressenabfragefeld 

 

Auskunft erteilt 
 
Zimmer  
 0421/361- 
Fax 0421/361- 
E-Mail 
            @afsd.bremen.de 
Datum und Zeichen 
Ihres Schreibens 
 
Unser Zeichen 
 
(bitte bei Antwort angeben) 
Bremen,  

 
Sozialpädagogische Stellungnahme 
 
Einleitung einer Leistung gemäß § 27.2 SGB VII  
Unterstützte Elternschaft ab dem 6. Schwangerschaftsmonat  (Fallgruppe 0) 
 
 

1. Personendaten 

1.1. Stammdaten [Schwangere] 
Name: 
Übergabefeld 

Vorname: 
Übergabefeld 

Geburtsdatum: 
Übergabefel
d 

Geburtsort: 
Übergabefeld 

Staatsangehörigkeit: 
Übergabefeld 

Tatsächlicher Aufenthaltsort des Kindes/Jugendlichen/jungen Volljährigen (bei abweichender Anschrift): 
Übergabefeld 

Ortsteilkennziffer: 
 

Anschrift: 
Übergabefeld 

Seit: 
Übergabefeld 

 
 
Ggf. Sorgeberechtigte/r, Betreuer/in, Pfleger/in 
1. Übergabefeld 2.  
 
 
2. Situationsbeschreibung 
Anlass der Hilfeplanung: 
 

Übergabefeld aus der Diagnostik 
 
Fachliche Bewertung: 
 

Übergabefeld aus der Diagnostik 
 
 
☐ Ärztliches Gutachten über die Feststellung einer wesentlichen geistigen Behinderung 

liegt bereits vor. 
☐ Eine Beurteilung zur Feststellung der Zugehörigkeit zum berechtigten Personenkreis 

durch das Gesundheitsamt Bremen (Sozialmedizinischer Dienst Erwachsene) ist be-
antragt. 
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3. Geeigneter, notwendiger, geplanter und wirtschaftlich vertretbarer Vorschlag entsprechend 

der Wochenkonferenz 
Art und Umfang der geplanten Maßnahme  
von: 
Übergabefeld 

bis: 
Übergabefeld 

Leistungsart: 
Übergabefeld. 

Leistungsmodul: 
Übergabefeld 

Träger: 
Übergabefeld 

Umfang: 
Übergabefeld 

 
 
Sozialpädagogische Fachkraft: 
Übergabefeld  
 
 
(Unterschrift) 
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